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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
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PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 18 Absatz 2 des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenkammer und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien, ersetzt durch das Gesetz vom 22. Dezember 2022, wird wie folgt ersetzt:

"Für das Haushaltsjahr 2025 werden die in Anwendung von Absatz 1 angepassten Beträge um 5,32 Prozent herabgesetzt."


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz wird wirksam mit 1. Januar 2025.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 30. Januar 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
